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VORSCHLÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Kultur und Bildung, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Mobilität von Studierenden für das Parlament in seiner 
Haushaltspolitik stets vorrangig war und es sich darum bemüht hat, eine angemessene 
Mittelausstattung für die EU-Programme im Bereich der Bildung zu gewährleisten, in der 
Erwägung, dass seine entschlossene Haltung in Bezug auf dieses Thema trotz Kürzungen 
des Rates am Vorschlag der Kommission zu einer Aufstockung der Mittel für die 
Programme Lebenslanges Lernen und Erasmus Mundus geführt hat, die im Rahmen des 
mehrjährigen Finanzrahmens 2007 bis 2013 und in den jüngsten Haushaltsverfahren 
ausgehandelt wurde,

1. stellt fest, dass angesichts des begrenzten Handlungsspielraums aufgrund der engen 
Spannen in Rubrik 1A die Bemühungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit zur Förderung der Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit der Bildung in der EU durch insbesondere die Förderung der 
Mobilität, die Gewährleistung der Anerkennung von Qualifikationen und der 
Qualitätssicherung besonders willkommen sind;

2. unterstreicht, dass in Anbetracht der im EU-Haushaltsplan verfügbaren begrenzten Mittel 
die Auswirkungen der Programme Lebenslanges Lernen und Erasmus Mundus auf die 
Mobilität aufmerksam überwacht werden sollten in Bezug auf die Höhe der einzelnen 
Stipendien und die Zahl der Personen, denen sie gewährt wurden, um eine 
Ausgewogenheit zwischen einer möglichst hohen Zahl von Begünstigten und einem 
angemessenen Niveau der Einzelfinanzierung zu gewährleisten;

3. verweist darauf, dass im Rahmen der Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen 
Finanzrahmens, die in der Erklärung vorgesehen ist, die der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung vom 
17.5.2006 angefügt ist, in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Überwachung und 
Bewertung des Programms eine Aufstockung des für die Programme im Bildungsbereich 
vorgesehenen Mittelumfangs in Erwägung gezogen können werden könnte;

4. bekräftigt seinen in Ziffer 15 der Entschließung des Parlaments zum Gesamthaushaltsplan 
2008 zum Ausdruck gebrachten Standpunkt, wonach die Umsetzung der Programme 
Lebenslanges Lernen und Erasmus Mundus durch eine Exekutivagentur nicht zu einem 
Anstieg des Anteils der Verwaltungskosten an der gesamten Mittelausstattung führen darf.


